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REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
SCHULE UND BILDUNG 

AZ: 75 - 6615.421 

TERMINÜBERSICHT Sommersemester 2010 
ERGÄNZUNGSPRÜFUNGEN 

für Studierende zum Erwerb des Graecums, Latinums und Großen Latinums 
 

1. GRAECUM: 
* schriftliche Prüfung:     Dienstag, 13. Juli 2010, 14.30 - 17.30 Uhr, 
                                                     Universität, Hörsaal N 6, Auf der Morgenstelle 16,  
                                                     72076 Tübingen   
* mündliche Prüfungen: Donnerstag, 22.07.2010 bis Mittwoch, 28.07.2010 
       Uhland-Gymnasium, Uhlandstr. 24, 72072 Tübingen 
* Aushang des Prüfungsplans für die mündliche Prüfung: 
     Mittwoch, 21. Juli 2010 (Uhland-Gymnasium) ab 18:00 Uhr 
 
2. LATINUM + GROSSES LATINUM: 
* schriftliche Prüfung:     Dienstag, 06. Juli 2010, 14.00 - 17.00 Uhr, 

Universität, Hörsaal N 6, Auf der Morgenstelle 16, 
                                                     72076 Tübingen   
* mündliche Prüfungen: Mittwoch, 21.07. - Dienstag, 27.07.2010  
                                                   (nachmittags an Tübinger Gymnasien) 
* Aushang des Prüfungsplans für die mündliche Prüfung:  
   Mittwoch, 21. Juli 2010 (Philolog. Seminar) ab 10:00 Uhr  
 
3. Antragsfrist für die Zulassung zu allen Ergänzungsprüfungen: 
    Montag, 21. Juni 2010 (Eingang beim Regierungspräsidium, Abteilung 7, 
    Schule und Bildung, z.Hd. Frau B. Märkle, Keplerstr. 2, 72074 Tübingen bzw.  
    Postfach 26 66, 72016 Tübingen)  
 
Das zur Anmeldung erforderliche Antragsformular kann aus dem Internet herunter geladen 
oder beim Regierungspräsidium Tübingen, Keplerstr. 2 (Frau Märkle, Zimmer H 204, Tel. 
07071 / 200-2121 vormittags) abgeholt werden. 
 
Ohne die folgenden Anlagen zum Antrag ist eine Bearbeitung nicht möglich: 
 adressierter und frankierter (1,45 Euro) Briefumschlag (DIN-A-4, kartoniert) für den späteren 

Zeugnisversand (als Absender bitte Anschrift des Regierungspräsidiums Tübingen eintragen). 
 beglaubigte Zeugniskopie der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife 

(Nur bei Bewerber/innen, welche die Hochschulreife in Baden-Württemberg erworben haben.)    
oder 

 eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (bzw. Zulassungsbescheid) einer Hochschule in   
Baden-Württemberg; 

 
Der Zulassungsbescheid wird rechtzeitig vor den schriftlichen Prüfungen an die an-
gegebene Adresse verschickt. Es wird gebeten, die darin enthaltenen Angaben zum 
Prüfungsort zu beachten! 
 
4. Zu allen Prüfungsteilen ist ein gültiger Personalausweis / Reisepass mit aktuellem Licht-
bild mitzubringen. Ohne Vorlage des Ausweises ist eine Teilnahme an den Prüfungen nicht 
möglich. 


